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BREMISCHE BÜRGERSCHAFT
Landtag
10 . Wahlperiode

Drucksache 1u/l063
14 . 03 . 83

Antrag (Entschließung ) der Fraktion derfdp

Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Die Bürgerschaft (Landtag ) möge beschließen:

Die Bürgerschaft (Landtag ) ist der Auffassung , daß es dringend geboten ist , im
Interesse Bremens die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Bereich der
Wirtschaftsförderung zu konzentrieren . Die Bürgerschaft ist bereit , zur Erreichung
dieses Zieles auch neue Wege zu beschreiten.

Die Bürgerschaft hält die Einrichtung einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft
unter folgenden Voraussetzungen für geeignet:

1 . Es muß gewährleistet sein , daß sämtliche nicht hoheitliche Aktivitäten und
Zuständigkeiten im Bereich der Wirtschaftsförderung in dieser Gesellschaft
zusammengefaßt werden . Es darf nicht nur eine neue Adresse geschaffen , son¬
dern es muß eine Vereinfachung und Beschleunigung aller wirtschaftsfördern-
der und der Bestandspflege dienender Maßnahmen erreicht werden.

2 . Eine effektive Arbeit dieser Gesellschaft erfordert kurze Entscheidungswege
und ein Minimum an Entscheidungsgremien . Dies gilt zum Beispiel für den
An - und Verkauf gewerblicher Grundstücke über bzw . unter Verkehrswert , bei
dem bisher bis zu 7 Entscheidungsstufen und die Einschaltung von bis zu
5 Institutionen mit über 60 Beteiligten vorgesehen sind.

3 . Die Bürgerschaft ist mit der Wirtschaftskammer der Auffassung , daß eine
Straffung der Wirtschaftsförderungsorganisation nicht zu dem erwünschten
Ergebnis führen wird , wenn Unzulänglichkeiten im personellen Bereich nicht
abgebaut werden . Die Auswahl der Mitarbeiter für die Gesellschaft hat daher
ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Qualifikation für die übernommene
Aufgabe zu erfolgen.

4 . Da die Gesellschaft hoheitliche Befugnisse nicht ausüben kann , muß die Zu¬
sammenarbeit zwischen der Gesellschaft und den zuständigen Behörden so
organisiert werden , daß Verzögerungen nicht eintreten können.

Dies erfordert insbesondere eine Verkürzung der Entscheidungswege und eine
Bündelung der Entscheidungskompetenzen auch im behördlichen Bereich.

Ostendorff , Lahmann und Fraktion der FDP
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